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Rabatte zulässig, wenn

Rabatte auf das gesamte

Sortiment? 

Rabatte als „Entschädigung“

für Unannehmlichkeiten des

Kunden wie Wartezeit,

notwendige Nachlieferung etc.

gewährt werden?

(–), da damit keine bestimmten RX-Arzneimittel

bewerben werden; es handelt sich nur um eine

Imagewerbung für die Apotheke

OLG Naumburg,

OLG Bamberg

(+) eine verbotene Wertreklame liegt erst recht dann

vor, wenn diese Wertreklame großflächig

ausgeübt wird

OLG Frankfurt,

OLG Oldenburg,

OLG München,

OLG Stuttgart

(–) OLG Hamburg, Urt. v. 26.07.2007

- Saartaler
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Bonus für

späteren

zulässig? 

(+), Preisnachlass wird erst bei Zweitgeschäft 

realisiert, 

OLG Naumburg,

OLG Rostock,

OLG Bamberg

(–), das ist formal richtig, faktisch wird der 

Kunde den Bonus jedoch bereits als 

Ersparnis beim Erstgeschäft verstehen, 

OLG Köln,

OLG Frankfurt,

OLG Oldenburg, 

OLG Karlsruhe

OLG Stuttgart

Bei 

RX-Kauf OTC-Kauf



BGH:

Ein Bonus auf RX-Präparate muss dazu geeignet sein, die Interessen von
Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen, um
wettbewerbsrechtlich sanktioniert werden zu können. Eine solche spürbare
Beeinträchtigung liegt nach Auffassung des BGH dann nicht vor, wenn der Bonus eine
„nach § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG zulässige Werbegabe“ darstellt.
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Allgemein gilt:

Unter einer „Werbegabe“ im Sinne des § 7 HWG sind alle Arten von gegenständlichen
und nicht-gegenständlichen Vorteilen zu verstehen. Erfasst werden also sowohl
Zugaben und Boni als auch Geld- oder Naturalrabatte sowie jede andere Form
geldwerter Zuwendung.

BGH:

„Nach dem Sinn und Zweck der Regelung fallen unter diesen Begriff allein
Gegenstände von so geringem Wert, dass eine relevante unsachliche Beeinflussung
der Werbeadressaten als ausgeschlossen erscheint …

Als geringwertige Kleinigkeiten sind daher nur kleinere Zugaben anzusehen, die sich
als Ausdruck allgemeiner Kundenfreundlichkeit darstellen“
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1 € 5 €

Genaue Grenze, ab der Bagatellschwelle überschritten wird, ist unklar und muss von
Gerichten durch „Case Law“ herausgearbeitet werden.

M.E. ist Schwelle jedenfalls überschritten, wenn Bonus gewährt wird, der mehr als die
Hälfte der Rezept-Zuzahlung überschreitet.
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Aber Vorsicht:

Mit der BGH-Entscheidung ist lediglich klargestellt, dass eine geringe Unterschreitung
der RX-Festpreise wettbewerbsrechtlich zulässig ist.

Für die Verwaltungsbehörden ist die Entscheidung des BGH nicht rechtsverbindlich.
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• Apothekenverkaufspreis

Auskunft  ABDATA: „Die Dokumentation zum ABDA-Artikelstamm sagt zu Feld 04 
"Apothekenverkaufspreis" u. a. aus: "Der hier abgebildete Preis ist grundsätzlich 
maßgeblich bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Fertigarzneimittel-
packungen; er ist auch maßgeblich bei der Abgabe von apothekenpflichtigen, nicht 
verschreibungspflichtigen Fertigarzneimittelpackungen zu Lasten der GKV.“

• Apothekenverkaufspreis

(empfohlen)
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?
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• „UVP des Herstellers oder Apothekenabgabepreis “

m.E. irreführend, da unklar/mehrdeutig

• „üblicher Preis“, „normaler Preis“, „regulärer Preis“

irreführend, da die Zahl der Konkurrenzpreise groß 
ist und sich ein „üblicher Marktpreis“ Preis in der 
Regel nicht ermitteln lässt (BGH, Urt.v. 03.04.1970)
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• „AVK* (oder: AVP *)

* Apothekenverkaufspreis bei Abgabe nicht 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel zu Lasten

der gesetzlichen Krankenversicherung “

m.E. zulässig, aber etwas sperrig und nicht

anwendbar auf Artikel des Nebensortiments

gesonderte Bezeichnung für OTC einerseits 
und Artikel des Nebensortiments nötig 
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• „AVK* (oder: AVP *)

* Apothekenverkaufspreis gemäß Lauer-Taxe“

m.E. zulässig, wenn mit erläuterndem

Link auf z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Lauer-
Taxe

oder auf eigene Begriffserklärung der Lauer-Taxe  

versehen 
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„3,99 € *

2,99 € * *

* Preis in unserer Präsenzapotheke

* * Unser Versandapothekenpreis
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Fragen oder Anmerkungen?

Franz-Joseph-Straße 48, 80801 München,

Telefon: +49 (0)89 24 29 075-0

Telefax: +49 (0)89 24 29 075-20

E-Mail: info@juravendis.de

www.juravendis.de

Dieser Vortrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung
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